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Regeste
AbR 1982/83 Nr. 5, S. 40: Art. 1 Anwaltsgesetz; Art. 5 Übergangsbestimmungen der BV. Zulassung eines Glarner Anwaltes, der kein förmliches Anwaltsexamen abgelegt hat. Urteil des Obergerichts vom 24. Dezember 1982 Sachverhalt: Mit Beschluss
Erwägungen
E. 1
Der Rechtsanwalt übt einen wissenschaftlichen Beruf aus. Seine Tätigkeit steht unter dem Schutz der verfassungsrechtlich gewährten Handels- und Gewerbefreiheit (BGE 106 Ia 103 E. 6a). Die Zulassung als Rechtsanwalt können die Kantone vom Nachweis der entsprechenden Befähigung abhängig machen (Art. 33 Abs. 1 BV). Der in einem Kanton erworbene Fähigkeitsausweis berechtigt grundsätzlich auch zur Berufsausübung in den übrigen Kantonen (Art. 5 ÜbBest. BV). Will jemand aufgrund eines solchen Ausweises in einem anderen Kanton, als in demjenigen, der ihm die Befähigung bescheinigt hat, als Anwalt zugelassen werden, so darf die ersuchte Behörde die Zulassungsbewilligung für ihren Kanton nicht davon abhängig machen, dass der Gesuchsteller die genau gleichen Voraussetzungen zu erfüllen hat, die nach dem Recht des ersuchten Kantons für die Ausstellung eines Anwaltspatentes erforderlich sind. Immerhin darf auch im Rahmen von Art. 5 ÜbBest. BV durch den um die Erteilung einer Zulassungsbewilligung ersuchten Kanton ein Mindeststandard an Prüfungsanforderungen verlangt werden. Art. 33 Abs. 2 BV beauftragt den Bundesgesetzgeber, "dafür zu sorgen, dass derartige Ausweise (Fähigkeitsausweise) für die ganze Eidgenossenschaft gültig erworben werden können". Hinsichtlich des Fähigkeitsausweises für den Rechtsanwalt ist der Bundesgesetzgeber trotz der imperativen Fassung von Art. 33 Abs. 2 BV diesem Auftrag bis heute nicht nachgekommen. Die ersuchten Kantone müssen sich deshalb mit gewissen unterschiedlich hohen Anforderungen für die Erlangung des Fähigkeitsausweises für Rechtsanwälte abfinden; doch braucht der ersuchte Kanton den ausserkantonalen Fähigkeitsausweis nicht unbesehen anzuerkennen. Er darf insbesondere prüfen, ob die fachliche Eignung des Bewerbers für die Zulassung zum Anwaltsberuf tatsächlich vorliegt. Jedenfalls muss er sich nicht mit der Feststellung des Ausstellungskantons begnügen, dass nach dessen Recht bestimmte Formerfordernisse für die Tätigkeit als Anwalt erfüllt sind. Der Ausweis muss die wissenschaftliche und praktische Befähigung eines Inhabers bezeugen. Der um die Erteilung der Zulassungsbewilligung ersuchte Kanton kann daher verlangen, dass vor der Erteilung des Anwaltspatentes der Kandidat im Ausstellungskanton ein Mindestmass an praktischer Ausbildung nachgewiesen hat und über seine wissenschaftlichen und praktischen Fähigkeiten geprüft worden ist, sei es in Form eines Examens oder in anderer, gleichwertiger Weise. Angesichts der hohen Bedeutung des Anwaltsberufes für die Recht-suchenden und die Gerichte im heutigen komplizierten und für den Laien teilweise schwer verständlichen Rechtssystem, erscheint es durchaus gerechtfertigt, entsprechend hohe Anforderungen an die wissenschaftliche Ausbildung und an die praktischen Kenntnisse des Bewerbers zu stellen. Deshalb darf der ersuchte Kanton prüfen, ob diesen Anforderungen vom Ausstellungskanton Rechnung getragen worden ist (BGE 69 I 2 ff.; 84 I 27 ff.; BGE vom 10. September 1982 i.S. Dr. N.).
E. 2
Ob ein Bewerber die für die Ausübung des Anwaltsberufs notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, richtet sich im Kanton Glarus nach dem Reglement vom 31. Mai 1976 über die Zulassung zum Anwaltsberuf und zur öffentlichen Beurkundung (RZA; III C/6). Nach Art. 1 RZA, einer Übergangsbestimmung, können diejenigen Personen, die beim Erlass dieses Reglementes bereits dazu ermächtigt sind, den Anwaltsberuf auf dem Gebiet des Kantons Glarus weiterhin ausüben. Der Gesuchsteller war beim Erlass des Reglementes bereits ermächtigt, den Anwaltsberuf auf dem Gebiete des Kantons Glarus auszuüben, und konnte daher ohne das Ablegen einer formellen Prüfung den Anwaltsberuf ohne weiteres weiterhin ausüben. Die frühere Ermächtigung war ihm jedoch aufgrund der damaligen Rechtslage im Kanton Glarus erteilt worden, ohne dass er ein Mindestmass an praktischer Ausbildung nachgewiesen hatte und über seine wissenschaftlichen und praktischen Fähigkeiten geprüft worden war, weshalb der im ersten Gesuch aufgelegte Patentierungsbeschluss vom 31. Januar 1972 allein den Nachweis der genügenden Fähigkeiten nicht zu erbringen vermochte. Indessen darf die Zulassung unter den konkreten Umständen nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der Gesuchsteller ein formelles Anwaltsexamen bestanden hat. Doch muss aus dem Gesuch genügend klar hervorgehen, wie und aufgrund welcher Kriterien der Bewerber (wenn auch nicht mittels eines formellen Examens) geprüft worden ist.
E. 3
In dem vom Gesuchsteller neu aufgelegten Zeugnis des Obergerichts des Kantons Glarus wird bezeugt, dass er seit dem 31. Januar 1972 als hauptberuflicher Anwalt in zahlreichen Fällen vor sämtlichen Glarner Gerichten aufgetreten ist, seit 13. August 1973 als öffentlicher Verteidiger amtet und seit mehreren Jahren Substituten beschäftigt, die offenbar in seinem Anwaltsbüro das nach Art. 1 Abs. 1 Bst. c RZA erforderliche Anwaltspraktikum absolvierten. Das Reglement verlangt ausdrücklich, dass die praktische Tätigkeit in einem "geeigneten" Anwaltsbüro absolviert werde. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass der Gesuchsteller die erforderlichen Fähigkeiten für die Ausübung der Advokatur aufweist, obwohl er sie nie einer förmlichen Prüfung unterzogen hat. de| fr | it Schlagworte kanton gesuchsteller rechtsanwalt fähigkeitsausweis tätigkeit anwaltsbüro obwalden kandidat ersuchter staat berechtigter prüfung(ausbildung) entscheid voraussetzung(allgemein) bewilligung oder genehmigung(allgemein) Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund BV: Art.33 ÜbBest. BV: Art.5 Leitentscheide BGE 69-I-1 S.2 84-I-24 S.27 106-IA-100 S.103 AbR 1982/83 Nr. 5
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